
Vom Sten Januarius 1776. *7
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jverhandlen, wiedrrgenfals aber die Zurückbleibende der Präclusion z» gewärtige». Casse! den
giteti Ocr. 1775. , ^ ^ .. .

L Nachdem gehäufter Schulden wegen dato durch Bescheid gegen den Burger und Handelsmann
^Sebastian Guudlach von Witzenhausen der Concurs erkannt, und auf Donnerstag denkten Merz

schierskünftig Terminus ad liquidandum au berühmt worden; Als werden dessen sämtliche Credi
tores hiermit edictaliter citirt, des Endes, um in prxfixo des Morgens früh 9 Uhr auf hiesigem

 tzürstl. Stadtgericht inttruÄ zu erscheinen, ihre Forderungen gehörig zu liquidiren, und darauf
rechtlichen Bescheides, gegenfals aber der Praclusion ohnfehlbar zu gewärtigen. Witzenbausen

'iden raten Decembr. 1775. Ober-schultheiß, Bürgermeister und Rath daselbst.
5) Nachdem die ohnlangft verstorbene Eheleute Johann George Gerlach und dessen Ehefrau Ann«

Katharina geb. Ackermannin zum Hoof, die dasige Kirche zum Universal-Erbe eingesetzt, diese
der die Erbschaft cum benefìcio legis &amp; inventami angetreten hat; So werden alle und jede,
)elche an den besagten Johann George Gerlach und dessen Ehefrau Forderungen zu haben ver
neinen, es mögen selbige Nahmen haben wie sie wollen, hiermit edictaliter citirt, um in Termin
en Ziten Jan. a. f. vor dem adelichen Samt Gericht zum Hoof zu erscheinen, ihre Forderun

 gen zu liquidiren, auch zugleich allenfals pto. prioritatis die Nothdurft zu verhandeln, und dar-
ciuf rechtliche Erkäutniß zu gewärtigen, da hingegen diejenige, welche in prxfrxo nicht erscheine»
»nd ihre Forderung nicht liquidiren werden, damit gänzlich präcludirt und von der Gerlachi-
schen Nachlassenschaft abgewiefew werden sollen. Cassel den 21. Dee. 1775.

H. Aöbrand, von Dallwigkischcr Samt Juftit.

6) ^Nachdeme der verstorbene Grebe Jacob Briebach zu Helsa so viele Schulden hinterlassen, daß
sein zurückgelassenes Vermögen zu deren Bezahlung nicht hinreichend, und dahero der Concur-
rrkannt ist; Als werden diejenige, welche au ihm, Jacob Briebachen, Schuldforderung haben,

.rdictaliter citirt, Freytags den gttxx Febr. 1776. Vormittags um 10 Uhr vor dem Gericht z»

.Stifr-Kaufungen zu erscheinen, und ihre Forderung zu liquidiren, oder zu gewärtigen, daß sie

.Hernachmals damit präcludirt und nicht weiter gehört werden. Stift-Kaufungen den 23t. Dee»

.*775- p. L. Krug.
7) Aus denen bis dahin gegen des verstorb. F. Heß. Casselischen Unterthanen Barthel Hartmannö z»

LWeißenhasel hinterlassene Kinder und deu über solche bestelten Vormund Martin Schneider an-
 t gegebenen hypothecarischen Forderungen leget sich offenbar zu ^Tage, daß nicht einmahl die Hy-

àothecarii aus denen unter hiesiger Amts-Jurisdicrion gelegenen und sub hasta stehenden Hartman-
&gt;ruschen Feldgüthern befriedigt werden können, und da durch Amtsbeschcid über dieses Vermögen
&gt;ilioncurfu8 particularis eröfnct, Und Terminus ad liquidandum derer auf denen bereits LMahl
Iproclamirten Güthern haftenden Schulden auf den Ziten Januar 1776 angesetzt ist, so werden
Ä alle und jede bekannte und unbekannte Hartmannische hypothecarische Creditores hiermit èdicta-
'I liter et peremtorie citirt und geladen, daß sie in pncfixo des Morgens 9 Uhr vor hiesigem 8lml
Kals foro rei tìtL sogewiß erscheinen, und ihre hypothecarische Forderungen liquidiren, als qe-
»wlß sie im Unterbleibungsfall in diesem Loncursu particulari weiter nicht gehöret, sondern rn sol-

Mchcrn mit ihren Forderungen gänzlich präcludirt werden sollen. Sontra den 2ten Novemb. 1775.
W jz. H. R. 2lmr, O. L. Hattenbach.
L) Nachdem zu Ausfindigmachung des verstorbenen Friedrich Martius Schulde» nöthig befunden

àorden, dessen sämtliche Creditores zu citiren; so werden alle und jede Creditores, welche an
^dnn verstorbenen Friedrich Martin zu Breitrnbach einige Forderung zu haben vermeinen, es

^ mögen dieselbe herrühren wo sie wollen, hiermit edictaliter citirt, um ihre Forderungen in Ter-
Nmmo den Zi. Jan. a. f. vor dem hiesigen Gericht zu liquidiren, als wiedrigenfalö gewärtigen,
j lle mit ihrer Forderung bey dieser Sache nicht weiter gehört, sondern abgewiesen werden
j'f 11, Hoof den 22. Nov. 1775. Adel. v. Dallwigkisches Samt Gericht dahier. Asbrand.
^ - die dem Gensd'armes Johann Philipp Büttner von seinem Vater Johann Hermann

vucknkr gllhikH zugetheilte und fob hasta verkaufte Güter nach gemachtem Ueberschlag bey wer-
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